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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

INHALT

bestimmt haben Sie schon vom Pflegestärkungsgesetz II und den damit verbundenen Neuerungen 
gehört. Sie fragen sich vielleicht, was diese Änderungen für Sie persönlich bedeuten?

Mit Beginn des Jahres 2017 erhöhen sich viele Leistungen der Pflegekassen. Außerdem werden 
die bisherigen Pflegestufen in so genannte „Pflegegrade“ überführt, wodurch noch mehr Menschen 
Anspruch auf Pflegeleistungen haben.

Von welchen Leistungen Sie und Ihre Angehörigen in Zukunft profitieren können, haben wir für Sie auf 
den  folgenden Seiten zusammengestellt.

Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich einfach bei uns!

I h re  D iakon ie  – Pf leged ienst  gGmbH
in Vorpommern

FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE

1. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
2. Das neue Begutachtungsassessment
3. Umstellung der drei Pflegestufen auf die fünf Pflegegrade
4. Bestandsschutz
5. Änderungen bei den Pflegesachleistungen
6. Überblick über die Leistungen der Pflegekasse

S. 3
S. 3
S. 4
S. 5
S. 5
S. 6

FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

1. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen
2. Beratung

S. 8
S. 8

FÜR NOCH NICHT EINGESTUFTE

S. 9
S.10

1. Vorbereitung auf die Einstufung der Pflegebedürftigkeit
2. Selbstständigkeitsmeter

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Inhalte dieser Broschüre keine Gewähr übernehmen können, da sich das Pflegestärkungsgesetz 
II zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht in der Umsetzungsphase befand und es somit noch zu Abweichungen zu den von uns dargestellten Inhalten 
kommen kann. 

Tel.: 0 38 34 – 77 77 90   
post@diakonie-pflegedienst.de

www.diakonie-pflegedienst.de
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FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE

WAS ÄNDERT SICH FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE?

Module  7 und 8 werden nicht zur Bewertung herangezogen, sondern bei der Pflegeplanung, Pflegeberatung und Versorgungsplanung berücksichtigt!

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6MODUL 3

MODUL 7 MODUL 8

MODUL 2

MODUL 1

Mobilität (z. B. Fortbewegung innerhalb des 
Wohnbereichs, Treppensteigen etc.)

Fähigkeit zur Selbstversorgung 
(„Grundpflege“ z. B. Körperpflege, Ernährung etc. )

Bewältigung von krankheits- und 
therapiebedingten Anforderungen/Belastungen 

(z. B. Medikation, Wundversorgung, 
Arztbesuche, Therapieeinhaltung)

Gestaltung des Alltagslebens und soziale 
Kontakte (z. B. Gestaltung des Tagesablaufs)

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
(z. B. örtliche und zeitliche Orientierung etc.) 

Außerhäusliche Aktivitäten 
(z. B. Teilnahme an Veranstaltungen und Nutzung 

von öffentlichen Transportmitteln)

Haushalthaltsführung
(z. B. Einkaufen, Waschen, Putzen etc.)

Selbststeuerungskompetenz / Verhalten und 
psychische Problemlagen (z. B. nächtliche Unruhe, 
selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten)

Die folgende Grafik zeigt auf, welche Aktivitätsbereiche hierbei im Fokus stehen:

Im Zentrum des Pflegestärkungsgesetzes steht 
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Dieser soll 
erstmals allen Pflegebedürftigen gleichberech-
tigten Zugang zu Pflegeleistungen ermöglichen, 
ungeachtet dessen, ob sie aufgrund körperlicher 
oder geistiger Beeinträchtigungen pflege- oder 
unterstützungsbedürftig sind. Wurde doch am 
bisherigen System bemängelt, dass Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung wie z. B. einer 
Demenz, zu wenig berücksichtigt wurden. 

Dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff zufolge 
sind Personen pflegebedürftig, die Beeinträchti-
gungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeits-
störungen aufweisen und deshalb der Hilfe durch 
andere bedürfen.

Dies ist das neue Begutachtungsverfahren in 
dessen Rahmen der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) die Pflegebedürftig-
keit feststellt und die Einstufung in Pflegegrade 
vornimmt. 

Hierfür werden sechs Aktivitätsbereiche (Module) 
eines Menschen in den Fokus genommen. Bei die-
ser Überprüfung geht es einerseits darum festzu-
stellen, wie selbstständig die Person die Aktivitäten 
ausführen kann. Zugleich soll erkannt werden, wo 
die Selbstständigkeit oder die Fähigkeiten beein-
trächtigt sind und daher Hilfe vonnöten ist. Für je-
des Modul werden dabei Punkte vergeben.

1. DER NEUE 
PFLEGEBEDÜRFTIGKEITSBEGRIFF

2. DAS NEUE 
BEGUTACHTUNGSASSESSMENT
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FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE

WAS ÄNDERT SICH FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE?

Personen, die bereits eine Pflegestufe haben, werden wie folgt in die Pflegegrade überführt:

* mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Die Gesamtbewertung der Module findet dann prozentual bei der Einstufung in die fünf 
Pflegegrade Berücksichtigung:

MODUL 1

MODUL 2*
MODUL 3*

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

10%

15%

40%

20%

15%

Zum 1. Januar 2017 werden alle Pflegebe-
dürftigen, die bereits in eine Pflegestufe nach 
dem alten System eingestuft waren, in den jeweils 
höheren Pflegegrad überführt. Diejenigen, bei 
denen eine eingeschränkte Alltagskompetenz 
festgestellt worden war, werden sogar in den 
übernächsten Pflegegrad überführt (siehe 
Tabelle):

Hierfür ist weder eine erneute Antragstellung 
noch eine wiederholte Begutachtung notwendig. 
Keine der Pflegestufen wird dem Pflegegegrad  1 
zugeordnet. In den Pflegegrad 1 wird eine völlig 
neue Personengruppe eingestuft werden, die bisher 
noch keine Leistungen der Pflegekasse in Anspruch 
nehmen durfte. Nach dem alten Pflegebedürftig-
keitsbegriff galt diese Personengruppe nicht als 
pflegebedürftig. 

0 1 1 meAK* 2 meAK* 3 3 meAK* 3 Härtefall2PflegestufeBis 31.12.2016

Ab 01.01.2017 Pflegegrad 2 3 4 5

3. UMSTELLUNG DER DREI PFLEGESTUFEN AUF DIE FÜNF PFLEGEGRADE

* Nur das Modul mit dem höheren Wert wird für die 
Bewertung berücksichtigt

1
2
3
4
5

geringe Beeinträchtigung

erhebliche Beeinträchtigung

schwere Beeinträchtigung

schwerste Beeinträchtigung

schwerste Beeinträchtigung*

Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit

* mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

Pflegegrade
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FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE

WAS ÄNDERT SICH FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE?

4. BESTANDSSCHUTZ

Die Bundesregierung hat festgelegt, dass keiner 
der bisherigen Leistungsbezieher schlechter-
gestellt werden soll. Deshalb enthält das 
Pflegestärkungsgesetz einen Leistungs- und 
Bestandsschutz, welcher regelt, dass alle 
Pflegebedürftigen, die vor dem 1. Januar 2017 
Leistungen bezogen haben, ab diesem Datum 
mindestens dieselben Leistungen erhalten.

Durch die Umwandlung der Pflegestufen auf die 
Pflegegrade ist dies gewährleistet, denn alle Pfle-
gebedürftigen erhalten automatisch höhere Leis-
tungen (Beispiel: Pflegestufe 1 wird zu Pflegegrad 
2 und erhält 316 € Pflegegeld statt zuvor 244 €).

AUSNAHMEN:

Zusätzliche Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen
Nach altem Recht gab es hier monatlich 104 € 
bzw. 208 € als erhöhten Betrag. Nach neuem 
Recht stehen jedem Pflegebedürftigen monat-
lich einheitlich 125 € zu. 

Diejenigen, die zuvor den erhöhten Betrag erhal-
ten haben, wären demnach schlechtergestellt. 
Der Bestandsschutz regelt in diesem Fall, dass 
die Differenz in Höhe von 83 € zusätzlich gezahlt 
wird. Voraussetzung ist, dass jene Leistungen, 
die eine pflegebedürftige Person durch die Um-
stellung auf die Pflegegrade bezieht, nicht be-
reits höher als 83 € ausfallen.

Stationäre Pflege
In stationären Einrichtungen werden einrich-
tungseinheitliche Eigenanteile eingeführt. Unab-
hängig von ihrem jeweiligen Pflegegrad zahlen 
alle Bewohner einer Einrichtung somit vom 1.  Ja-
nuar 2017 an den gleichen Eigenanteil. Anders 
als bisher, beeinflussen künftige Höherstufungen 
des Pflegegrades zukünftig den Eigenanteil nicht 
mehr.

Dies führt allerdings auch dazu, dass der Eigen-
anteil von Pflegebedürftigen in niedrigen Pflege-
graden im Vergleich zu vorher etwas höher und 
der von Pflegebedürftigen in hohen Pflegegraden 
etwas niedriger ausfallen wird. Der Bestands-
schutz regelt in diesem Fall, dass Pflegebedürf-
tige, die bereits in einer stationären Einrichtung 
leben, nach der Umstellung auf Pflegegrade kei-
nen höheren Eigenanteil tragen müssen, als dies 
bisher der Fall war.

5. ÄNDERUNGEN BEI DEN 
PFLEGESACHLEISTUNGEN

Die Sachleistungen (häusliche Pflegehilfe) 
eines Pflegedienstes werden zukünftig in die 
folgenden drei Bereiche unterteilt:

• körperbezogene Pflegemaßnahmen  

• pflegerische Betreuungsmaßnahmen 

• Hilfen bei der Haushaltsführung  

(Bisher: Häusliche Betreuung § 124 SGB XI und 
Grundpflege sowie Hauswirtschaft § 36 SGB XI.)

Neben den angepassten Begrifflichkeiten der 
Sachleistungen ist auch ihre Anspruchsberech-
tigung neu geregelt. Mussten früher die Grund-
pflege und die hauswirtschaftliche Versorgung 
sichergestellt sein, bevor Betreuungsleistungen 
in Anspruch genommen werden durften, so kann 
zukünftig frei aus diesen Leistungsangeboten 
gewählt werden.
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FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

WAS ÄNDERT SICH FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE?

1. LEISTUNGEN ZUR SOZIALEN 
SICHERUNG DER PFLEGEPERSONEN

Rentenversicherung
Die Rentenbeiträge für alle Pflegepersonen, die 
einen Pflegebedürftigen im Pflegegrad 2 bis 5 
mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt 
auf mindestens zwei Tage zu Hause betreuen, 
werden künftig von der Pflegeversicherung ge-
zahlt. Die Rentenbeiträge steigen hierbei mit zu-
nehmender Pflegebedürftigkeit. 

Wer einen Angehörigen mit außerordentlich 
hohem Unterstützungsbedarf (Pflegegrad 5) 
pflegt, erhält um 25 Prozent höhere Renten-
beiträge als bisher. Auch Angehörige, die einen 
ausschließlich demenzkranken Pflegebedürf-
tigen betreuen (heute Pflegestufe 0), werden 
zukünftig über die Rentenversicherung abgesi-
chert sein.

Arbeitslosenversicherung 
Für Pflegepersonen, die aus dem Beruf aus-
steigen, um pflegebedürftige Angehörige zu 
pflegen, bezahlt die Pflegeversicherung künftig 
auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
für die gesamte Dauer der Pflegetätigkeit. Sollte 
nach dem Ende der Pflegetätigkeit kein nahtlo-
ser Wiedereinstieg in den Beruf möglich sein, 
haben die Pflegepersonen dadurch die Möglich-
keit, Arbeitslosengeld und Leistungen der akti-
ven Arbeitsförderung zu beanspruchen. 

Gleiches gilt für Personen, die für die Pflege den 
Leistungsbezug aus der Arbeitslosenversicherung 
unterbrechen.

2. BERATUNG

Pflegende Angehörige erhalten einen eigenen 
Anspruch auf kostenfreie individuelle Pflegebera-
tung. Ebenfalls stehen ihnen Pflegekurse/ -schu-
lungen zu, in denen neben Beratungsinhalten 
auch praktische Anleitungen angeboten werden. 

Auf Wunsch können die Pflegekurse in der häus-
lichen Umgebung der pflegebedürftigen Person 
durchgeführt werden. Ihre Pflegekasse ist ver-
pflichtet, diese Angebote vorzuhalten.



9WAS ÄNDERT SICH FÜR DIEJENIGEN,
DIE NOCH NICHT EINGESTUFT SIND?

Für die Vorbereitung auf die Einstufung der Pfle-
gebedürftigkeit gibt es das sogenannte Pflegeta-
gebuch, in dem Pflegepersonen minutengenau 
dokumentieren, wie viel Zeit die Pflege der pfle-
gebedürftigen Person täglich in Anspruch nimmt.

Bis zum 31.12.2016 ist das Pflegetagebuch wei-
terhin ein  geeignetes Hilfsmittel, um sich auf die 
Einstufung der Pflegebedürftigkeit in Pflegestufen 
vorzubereiten.

Da statt des Faktors Zeit im neuen Begutach-
tungsassessment die Selbstständigkeit im 
Vordergrund steht, empfiehlt es sich, ab 2017 
anstelle des Pflegetagebuches ein „Selbststän-
digkeitsmeter“ zu erstellen. Dies sollte erfassen, 
in welchen Bereichen die Selbstständigkeit der 
pflegebedürftigen Person beeinträchtigt und wo 
dieser Mensch ggf. auf  Hilfe angewiesen ist.

Hierfür sollten die Module, die auf Seite 3 be-
schrieben sind  bzw. die Einzelpunkte in den 
jeweiligen Bereichen aufgegriffen und bewertet 
werden. 

Aktuell erarbeiten wir ein solches „Selbstständig-
keitsmeter“, welches wir bis 2017 finalisieren und 
Ihnen zur Verfügung stellen möchten. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir Ihnen einen Auszug 
unseres zukünftigen „Selbstständigkeitsmeters“  
vor.  

FÜR NOCH NICHT EINGESTUFTE

Mithilfe dieses „Selbstständigkeitsmeters“ kön-
nen Sie sich auf den Besuch des Gutachters 
vom Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherung  (MDK) vorbereiten. Es hilft Ihnen, Ihre 
persönliche Einschätzung gegenüber dem Gut-
achter darzulegen.

Hinweis: Die Anwesenheit einer über die Pfle-
gesituation Auskunft gebenden Pflegekraft 
während der Begutachtung kann hilfreich sein. 
Wir stehen Ihnen zu diesem Zweck gerne zur 
Verfügung.

1. VORBEREITUNG AUF DIE EINSTUFUNG DER PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT
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Pflegestärkungsgesetz II - 
Was ändert sich 2017?

Alle wichtigen Infos dazu auch 
auf unserer Webseite unter:

Diakonie-Pflegedienst gGmbH
in Vorpommern

Stralsunder Straße 12
17489 Greifswald 

Tel.: 0 38 34 - 77 77 90
www.diakonie-pflegedienst.de

Hier finden Sie uns:

Parchim

Schönwalde

Gartz/Oder

Strasburg
Ferdinandshof

Ueckermünde
Usedom

Krien
Siedenbollentin

Franzburg
Lüdershagen

Greifswald
WolgastStralsund

Plau am See

www.diakonie-pflegedienst.de


